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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Wie erhofft konnte der Ständerat den Erlassentwurf zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für die Überwachung von Versicherten, der in Erfüllung einer
Kommissionsinitiative der SGK-SR durch das Kommissionssekretariat erarbeitet worden
war, in der Wintersession 2017 behandeln. Mittels der Kommissionsinitiative war der
Observationsartikel aus der Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechtes (ATSG) herausgenommen worden, um den Prozess zu
beschleunigen. Konrad Graber (cvp, LU) ging dennoch auf die Rückmeldungen aus der
Vernehmlassung des ATSG ein. So wiesen die Vernehmlassungsantworten zwei
Grundstossrichtungen auf: Den Behinderten-  und Arbeitnehmerorganisationen, der SP
und den Grünen gingen die vorgeschlagenen Regelungen zu weit, den Kantonen,
Arbeitgeberorganisationen und bürgerlichen Parteien hingegen nicht weit genug. Ein
ähnliches Muster zeigte sich in der Folge auch in der Ständeratsdebatte zum
Erlassentwurf. Alex Kuprecht (svp, SZ) akzentuierte den Handlungsbedarf, der durch
betrügerisch erworbene Renten in Millionenhöhe entstehe. Er betonte zudem, dass die
im Erlassentwurf aufgeführten Observationen nicht leichtfertig durchgeführt würden,
sondern zahlreiche Verdachtsmomente dazu notwendig seien. Letzterem
widersprachen Hans Stöckli (sp, BE), Paul Rechsteiner (sp, SG) und Géraldine Savary (sp,
VD) vehement: So hätten sich ein Drittel aller bisherigen Observationen als falsch,
unnötig oder nicht zielführend erwiesen. Im neuen Erlass habe das
Kommissionssekretariat die bundesrätliche Vorlage und damit die Möglichkeiten zur
Überwachung erheblich verschärft. Neu sollen auch Tonaufzeichnungen und GPS-
Tracker zur Ergänzung der Überwachung verwendet werden können und die
Überwachung soll auf alle von öffentlichen Orten einsehbaren Bereiche ausgeweitet
werden. 
Die linke Ratsseite kritisierte insbesondere, dass diese Massnahmen zur Anwendung
kämen, bevor ein begründeter Verdacht auf einen Straftatbestand bestehe, also bevor
die Sozialversicherer Strafanzeige erstatten könnten. Somit erlaube die Revision
strengere Observationsmöglichkeiten für den zivilen Teil eines Vergehens als für den
strafrechtlichen Teil, was der Verhältnismässigkeit zuwiderlaufe. Diese kritische
Meinung zur Reform teilte auch eine Gruppe von vier Staatsrechtlern, welche die
Reform in einem Schreiben aufgrund der vielen Blankettnormen ohne erforderliche
rechtsstaatliche Sicherungen als ausserordentlich problematisch bezeichneten. Stöckli
kritisierte neben dem Erlasstext auch dessen Ausarbeitung: Beim
Nachrichtendienstgesetz habe man „sehr seriös und unter Einbezug aller Eventualitäten
eine rechtsstaatlich korrekte Gesetzgebung vorgenommen”, während hier in kürzester
Zeit Massnahmen geschaffen worden seien, die wesentlich weiter gingen als die
Massnahmen zum Staatsschutz und zur Terrorismusbekämpfung. Zudem sei der
bundesrätliche Vorschlag nach der Vernehmlassung verschärft worden, ohne dass es
nochmals Anhörungen gegeben hätte. Rechsteiner wies überdies auf die
Rechtsungleichheit hin, welche diese Änderungen in Kombination mit der zwei Tage
zuvor abgelehnten Verschärfung der staatlichen Mittel gegenüber Steuerdelinquenten
bewirkten. 
Um diese zahlreichen Bedenken klären zu können, schlug Raphaël Comte (fdp, NE) vor,
die Vorlage an die Kommission zurückzuweisen. Dies lehnten aber zahlreiche
Sprecherinnen und Sprecher ab, da eine Rückweisung zu einer Verzögerung von
mindestens drei Monaten führen und keinen Mehrwert bringen würde. Stattdessen
könnten diese Fragen auch im Plenum geklärt werden. Folglich wurde der Antrag Comte
mit 15 zu 23 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) abgelehnt. In der Detailberatung wurde
zuerst geklärt, inwiefern richterliche Bewilligungen für Observationen nötig sein sollen.
Der kleinen Kammer ging der Minderheitsantrag Rechsteiner zu weit, wonach für alle
Observationen neben konkreten Anhaltspunkten auf einen unrechtmässigen
Leistungsbezug sowie der Aussichtslosigkeit oder der unverhältnismässigen
Erschwerung von Abklärungen ohne Observationen auch eine richterliche Genehmigung
vorliegen müsse. Stattdessen folgte sie dem Antrag Caroni (fdp, AR) und verlangte nur
für den Einsatz von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung eine
richterliche Bewilligung. Ansonsten sollen Personen mit Direktionsfunktion beim
Versicherungsträger die Berechtigung zur Anordnung von Observationen erhalten. Ein
weiterer umstrittener Punkt betraf die Frage, ob Observationen ausschliesslich im
öffentlich zugänglichen Raum oder in einer weiteren Fassung auch an einer von einem
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allgemein zugänglichen Ort frei einsehbaren Stelle erlaubt sein sollen. Stöckli sprach
sich dafür aus, die bestehende Gesetzgebung im Strafprozess zu übernehmen und
damit auch die Vernehmlassungskritik ernst zu nehmen, in der befürchtet worden war,
dass neu auch Observationen im Privatbereich möglich werden würden. Bundesrat
Berset bestätigte jedoch, dass eine weitere Fassung der Regelung die geltende Praxis
kodifiziere, die überdies gemäss Kuprecht auch vom Bundesgericht gestützt worden
war (BGE 8C 272/2011). Folglich entschied sich auch der Ständerat mit 33 zu 10
Stimmen für diese Fassung. Der Bundesrat solle die Anforderungen an mit
Observationen beauftragte Personen definieren können, entschied der Ständerat
abschliessend. In der Gesamtabstimmung zeigten sich die meisten Mitglieder des
Ständerats mit den Änderungen einverstanden und nahmen die Vorlage mit 32 zu 8
Stimmen (bei einer Enthaltung) an. 1

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im Dezember 2016 startete der Ständerat das Differenzbereinigungsverfahren zur
Reform der Altersvorsorge 2020. Zuvor hatte die SGK-SR die Differenzen zwischen den
Räten und vor allem die finanziellen Auswirkungen der Vorlagen von Stände- und
Nationalrat in einem Bericht, einem Faktenblatt sowie einer Kostenübersicht
ausführlich untersucht und diskutiert. Die Positionen zwischen Ständerat und
Nationalrat unterschieden sich in den verbliebenen Differenzen so stark, dass sie sich
im Laufe der vier Runden des Differenzbereinigungsverfahrens trotz angeregter
Diskussionen nur bei wenigen Punkten einigen konnten: Der Nationalrat gab vor der
Einigungskonferenz sein Beharren auf den Interventionsmechanismus auf, da dieser im
Ständerat gänzlich chancenlos war. Zudem verzichtete die grosse Kammer darauf, die
Witwen- und Kinderrenten zu streichen oder zu reduzieren und beliess den
Bundesbeitrag an die AHV bei den vom Ständerat geforderten 19.55 Prozent. Im
Gegenzug pflichtete die kleine Kammer dem Nationalrat bei der Erhebung von AHV-
Beiträgen im Falle eines Vorbezugs von AHV-Renten bei. Mit Ausnahme des
Interventionsmechanismus waren somit die wichtigsten Fragen der Vorlage vor der
Einigungskonferenz noch immer offen. 

Die zentralen Differenzen zwischen den Räten fanden sich bei den
Ausgleichsmassnahmen sowie der Zusatzfinanzierung. Während der Nationalrat die
Senkung des Mindestumwandlungssatzes innerhalb der zweiten Säule ausgleichen
wollte, bestand die kleine Kammer auf einer Erhöhung der AHV-Rente um 70 Franken
für alle Neurentnerinnen und Neurentner sowie auf einer Erhöhung des
Ehepaarplafonds von 150 auf 155 Prozent. Bei der Zusatzfinanzierung bestand der
Nationalrat auf einer Mehrwertsteuererhöhung von 0.6 Prozent, der Ständerat
bevorzugte eine Erhöhung um 1 Prozent. Eine Übereinkunft dazu erwies sich in der
Einigungskonferenz als schwierig. Nach langen, hitzigen Diskussionen über
verschiedene alternative Modelle entschied sich eine knappe Mehrheit der
Einigungskonferenz bezüglich der Ausgleichsmassnahmen für den Vorschlag des
Ständerats. Auch bezüglich der Zusatzfinanzierung lagen verschiedene Szenarien der
Mehrwertsteuererhöhung zwischen 0.6 Prozent und 1 Prozent vor, hier fand der
nationalrätliche Vorschlag mehr Zuspruch. Insgesamt verabschiedete die
Einigungskonferenz ihren Antrag mit 14 zu 12 Stimmen und somit äusserst knapp. 

Vor den entscheidenden Abstimmungen präsentierten Konrad Graber (cvp, LU) und
Ruth Humbel (cvp, AG) im Namen ihrer Kommissionen den Antrag der
Einigungskonferenz in den Räten. Als Einigung oder gar als Kompromiss empfanden
aber weder Alex Kuprecht (svp, SZ) noch Thomas de Courten (svp, BL) als Vertreter der
Minderheit der Einigungskonferenz deren Antrag. Beide kritisierten insbesondere die
fehlende Bereitschaft der Koalition zwischen Linken und CVP, trotz mehreren neuen
Modellen von ihren gemachten Positionen abzurücken. Das Resultat sei ein
Rentenausbau, der das Ziel der Rentenreform klar übersteige und die AHV nicht
stabilisiere. Stattdessen würden die Lasten auf die folgenden Generationen
verschoben, eine Zweiklassengesellschaft zwischen Neu- und Altrentnern geschaffen
sowie die Finanzsysteme der ersten und zweiten Säule vermischt. Nach zahlreichen
weiteren Voten in beiden Räten, welche die bisherigen Positionen noch einmal
unterstrichen, war es dann nach über zweijähriger Parlamentsarbeit soweit: Der
Ständerat nahm den Antrag der Einigungskonferenz mit 27 zu 17 Stimmen ohne
Enthaltungen an. Die Aufmerksamkeit richtete sich jedoch hauptsächlich auf den
anschliessend abstimmenden Nationalrat, wo sich ein regelrechter Abstimmungskrimi
oder Politthriller – wie es tags darauf in der Presse zu lesen war – abspielte. Nachdem
Denis de la Reussille (pda, NE) aus der PdA, Roberta Pantani (lega, TI) und Lorenzo
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Quadri (lega, TI) aus der Lega sowie die GLP-Fraktion zugesichert hatten, die Reform zu
unterstützen, hätte die Ausgangslage nicht knapper sein können. Schliesslich stimmte
eine kleinstmögliche Mehrheit von 101 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen der Vorlage zu,
wodurch das qualifizierte Mehr erreicht werden konnte. Dieses war nötig geworden,
weil der AHV-Zuschlag von 70 Franken sowie die Erhöhung des Ehepaarplafonds der
Ausgabenbremse unterlagen. Bei den Schlussabstimmungen gab es keine
Überraschungen mehr, doch da eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ein obligatorisches
Referendum nach sich zieht, werden Volk und Stände abschliessend über die Reform
der Altersvorsorge 2020 entscheiden. 2

Ergänzungsleistungen (EL)

In der Sommersession 2017 behandelte der Ständerat als Erstrat die Reform der
Ergänzungsleistungen. Gemäss Konrad Graber (cvp, LU) waren die Hauptziele der
Reform die Optimierung des Systems, die Verwendung von Eigenmitteln für die
Altersvorsorge sowie die Reduktion der Schwelleneffekte. Dies alles solle so umgesetzt
werden, dass das Niveau der Ergänzungsleistungen grundsätzlich erhalten bleibe. Da
jedoch die EL-Ausgaben sowie der Anteil des Bundes gegenüber demjenigen der
Kantone stark angestiegen seien, müsse hier Gegensteuer gegeben werden. Weil die
Ergänzungsleistungen die Schnittstelle zwischen AHV und Sozialhilfe darstellen,
müssten aber die Auswirkungen von allfälligen Änderungen gut durchdacht werden,
damit zum Schluss nicht die Sozialhilfe für die Einsparungen aufkommen müsse. Auf
Wunsch von Josef Dittli (fdp, UR) wurde seine thematisch mit der Reform verbundene
Motion zur Stärkung der Ergänzungsleistungen durch klare Zuordnung der Kompetenzen
losgelöst von dieser Reform behandelt. 

Der Entwurf des Bundesrates würde bei Bund und Kantonen zu Einsparungen von
ungefähr CHF 367 Mio. führen, was jedoch einigen Ständerätinnen und Ständeräten zu
wenig weit ging. Josef Dittli zum Beispiel erklärte, dass die Vorlage ein erster
Optimierungsschritt sei, danach aber noch eine weitere Reform der
Ergänzungsleistungen folgen müsse. Paul Rechsteiner (sp, SG) betonte, dass
insbesondere die IV-Rentnerinnen und -Rentner betroffen seien, bei denen mit 45
Prozent fast die Hälfte auf Ergänzungsleistungen angewiesen sei, während dieser Anteil
bei den Altersrenten nur etwa 12 Prozent betrage. Dies sei unter anderem auf den
Leistungsabbau bei der IV zurückzuführen. 
In der Detailberatung waren vor allem die Erhöhung der Höchstbeiträge für
anrechenbare Mietzinsen sowie die Möglichkeiten des Kapitalbezugs des
Altersguthabens umstritten. Das Thema der Mietzinsmaxima war im Nationalrat bereits
mit dem Geschäft 14.098 diskutiert und an die SGK-NR zur Detailberatung
zurückgewiesen worden. Diese hatte sich einverstanden erklärt, dass der Ständerat
diese Frage im Rahmen der EL-Reform behandle. Inhaltlich entschied sich der
Ständerat diesbezüglich gegen je einen unter und über dem Vorschlag der SGK-SR
liegenden Minderheitenantrag und erhöhte die Beträge für die Mietzinse gegenüber
dem geltenden Recht je nach Wohnregion, die ebenfalls neu geschaffen wurden, um bis
zu 300 Franken. Auch die Zusatzbeträge für rollstuhlgängige Wohnungen wurden
deutlich erhöht. Eine Systemänderung bezüglich der Festlegung des Betrags für
persönliche Ausgaben wünschte sich eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG), welche
diese Kompetenz dem Bund übertragen und so die grossen kantonalen Unterschiede
beseitigen wollte. Dieser Vorschlag scheiterte jedoch am Mehrheitsantrag der SGK-SR,
welche diese Kompetenz bei den Kantonen belassen wollte. Bezüglich der Anrechnung
von Erwerbseinkommen des Ehegatten folgte der Ständerat der SGK-SR, die im
Gegensatz zum Bundesrat nur 80 Prozent des Erwerbseinkommens anrechnen wollte,
um so einen Erwerbsanreiz zu schaffen. Insgesamt wollten aber sowohl der Bundesrat
als auch die SGK-SR die Vermögen stärker berücksichtigen und senkten daher den
Freibetrag für Alleinstehende auf CHF 30'000 und für Verheiratete auf CHF 50'000.
Beibehalten wurde die Regelung, wonach bei Personen, die selbst oder deren
Ehepartner in einer Eigentumswohnung respektive einem Eigenheim wohnen, nur der
CHF 112'500 übersteigende Wert einer Liegenschaft beim Vermögen zu berücksichtigen
sei. Solange eine betroffene Person oder ihr Partner also eine Liegenschaft noch
bewohnen kann, soll diese nicht verkauft werden müssen. Zudem befürwortete die
Mehrheit des Ständerats eine von der SGK-SR vorgeschlagene Verschärfung des
bundesrätlichen Vorschlages bezüglich der übernommenen Krankenkassenprämien: Der
Bundesrat hatte vorgeschlagen, dass die EL in Zukunft die tatsächliche
Krankenkassenprämie vergüten solle, wenn diese tiefer zu liegen komme als die
durchschnittliche Prämie. Der Ständerat beschränkte die Vergütung der Prämien
jedoch auf die Höhe der Prämie des drittgünstigsten Krankenversicherers im Kanton
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beziehungsweise in der Region. Im Anschluss an die Beratung dieses Geschäfts
überwies der Ständerat jedoch ein Postulat, das den Bundesrat beauftragte, die Folgen
eines vollständigen Einbezuges der Krankenkassenprämien in die Berechnung der EL zu
prüfen. 
Besonders umstritten war die Frage, ob ein vollständiger oder teilweiser Kapitalbezug
des Altersguthabens für den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge im
Vorsorgefall möglich sein soll oder nicht. Diesbezüglich war man sich im bürgerlichen
Lager nicht einig. Die Mehrheit der SGK-SR wollte die Wahlmöglichkeit zwischen
Kapitalbezug, Rente und Mischform streichen und für den obligatorischen Teil nur noch
eine Rente ermöglichen. Dies darum, weil es heute möglich sei und auch vorkomme,
dass Personen ihre Vorsorgegelder nach dem Kapitalbezug zum Beispiel verspielten
oder durch Betrügereien verlören und in der Folge auf Ergänzungsleistungen
angewiesen seien. Möglich solle daher lediglich ein Kapitalbezug für den Erwerb von
Wohneigentum sein. Mehrere Ständeräte von FDP, CVP, BDP und SVP widersprachen
dieser Ansicht und setzten sich für Wahlfreiheit und Selbstverantwortung der Bürger
ein. Wegen einiger schwarzer Schafe sollten nicht alle Rentnerinnen und Rentner
bestraft werden – so ihr Votum. Hannes Germann (svp, SH) kritisierte dabei die
Mehrheit der bürgerlichen Ständeräte, die sonst für Eigenverantwortung plädierten,
hier aber von diesem Grundsatz nichts wissen wollten. Thomas Hefti (fdp, GL) reichte
einen Antrag ein, wonach zumindest die Hälfte des Altersguthabens bezogen werden
können solle, zog diesen aber wegen eines Formulierungsfehlers zugunsten des Antrags
Luginbühl (bdp, BE), der sich für eine Beibehaltung des geltenden Rechts und somit der
Wahlmöglichkeit einsetzte, zurück. Kommissionssprecher Graber rechnete daraufhin
vor, dass bereits die Erhöhung der Mietzinsmaxima die geplanten Einsparungen um CHF
200 Mio. reduziert hatte und dass mit einer Annahme des Antrags Luginbühl gegenüber
dem aktuellen Recht kaum noch Einsparungen gemacht würden. In der Folge lehnte der
Ständerat den Antrag Luginbühl deutlich ab. Schliesslich stellte sich die Frage, ob der
vorzeitige Kapitalbezug zur Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit möglich sein
solle. Hier einigte man sich auf einen Kompromissvorschlag: Das bis zum 50. Altersjahr
erwirtschaftete Kapital soll bezogen werden können, da dies etwa der Hälfte des
insgesamt gesparten Alterskapitals entspricht. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat die Vorlage einstimmig mit 31 Stimmen bei 12 Enthaltungen an. 3

In der Sommersession 2018 machte sich der Ständerat an die zahlreichen vom
Nationalrat geschaffenen Differenzen zur Reform der Ergänzungsleistungen, bereinigte
aber nur wenige davon. Er entschied, bezüglich der meisten von der grossen Kammer
eingefügten Bestimmungen am geltenden Recht festzuhalten. Insbesondere bei den
anerkannten Ausgaben unterschieden sich die Ansichten der beiden Räte: Hier sprach
sich die kleine Kammer unter anderem gegen die Kürzung des anrechenbaren Betrags
zum Lebensbedarf von Kindern, für eine Anrechnung der tatsächlichen anstelle der
massgebenden Krankenkassenprämien sowie für eine deutlich geringere Erhöhung der
maximal anrechenbaren Mieten aus. Sie schuf jedoch eine Möglichkeit für die Kantone,
in Gemeinden mit tiefen Mieten eine Reduktion der Beträge um 10 Prozent zu
beantragen, solange anschliessend die Mieten von mindestens 90 Prozent der EL-
Bezüger gedeckt sind. 
Auch die Vermögensschwelle fiel im Ständerat durch: Wer mehr als CHF 100'000
besitzt, sollte nach dem Willen des Nationalrats keine Ergänzungsleistungen bekommen.
Nichts wissen wollte die kleine Kammer auch vom Beschluss des Nationalrats, dass nur
noch EL erhält, wer zuvor mindestens zehn Jahre lang AHV-Beiträge geleistet hatte.
Viele Betroffene würden so in der Sozialhilfe landen, argumentierte Konrad Graber (cvp,
LU) als Kommissionssprecher. 
Eine eigentliche Kehrtwende machte der Ständerat bezüglich des Kapitalbezugs in der
zweiten Säule. Wollte er diesen in der ersten Behandlungsrunde noch verbieten,
beschloss er nun beim geltenden Recht zu bleiben, wie es zuvor auch der Nationalrat
entschieden hatte. Die kleine Kammer strich sogar die vom Nationalrat geschaffene
Regelung, wonach die Ergänzungsleistungen bei einem teilweisen oder vollständigen
Kapitalbezug um 10 Prozent gekürzt werden können. 
Einverstanden zeigte sich der Ständerat schliesslich damit, dass keine EL erhält, wer
sein Vermögen ohne wichtigen Grund verprasst. Zudem fand die Rückzahlung von
Ergänzungsleistungen aus Erbschaften über CHF 50'000 auch in der kleinen Kammer
eine Mehrheit. 4
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In ihrer Sitzung im November 2018 entschied die SGK-SR, die Motion ihrer
Schwesterkommission für eine systematische Bekämpfung von Missbräuchen bei den
Ergänzungsleistungen unter anderem mit Verweis auf die entsprechenden Massnahmen
im Rahmen der EL-Reform oder auf den automatischen Informationsaustausch (AIA)
abzulehnen. Zusätzliche Informationen über den Liegenschaftsbesitz im Ausland seien
nicht mit verhältnismässigem Aufwand zu erhalten, erklärte die Kommission. Nach
entsprechenden Voten von Kommissionssprecher Graber (cvp, LU) und
Gesundheitsminister Berset lehnte der Rat die Motion stillschweigend ab. 5

MOTION
DATUM: 27.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2018 war der Ständerat an der Reihe, Differenzen bezüglich der
Revision der Ergänzungsleistungen zu bereinigen. Eingangs rief Kommissionssprecher
Graber (cvp, LU) die vom Nationalrat teilweise angezweifelte Kompromissbereitschaft
des Ständerates in diesem Projekt anhand einiger Beispiele in Erinnerung.
Unnachgiebig zeigte sich der Ständerat anschliessend aber bezüglich der Kürzung der
EL im Falle des Kapitalbezugs der Zweiten Säule. Kleine Bezüge – die teilweise sogar
unfreiwillig erfolgten – sollten keine so grosse Reduktion der EL zur Folge haben,
betonte Graber. Auch eine stärkere Kürzung der Freibeträge auf dem Gesamtvermögen
lehnte der Ständerat ab. Hart blieb die kleine Kammer auch bezüglich einer
Vermögensschwelle und gesicherten Darlehen für die die Vermögensschwelle
übersteigenden Liegenschaften, unter anderem weil zahlreiche praktische Fragen
diesbezüglich gemäss Graber nicht geklärt seien. Im Gegenzug sprach sich der
Ständerat aber für eine Senkung des Freibetrags bei der Rückerstattung der erhaltenen
Gelder auf neu CHF 40'000 aus – und kam dabei seinem Schwesterrat ein erstes Mal
entgegen. Auch bei der Senkung der anerkannten Ausgaben für Kinder unter 11 Jahren
und der Schaffung einer Abzugsmöglichkeit für die Kosten einer notwendigen
familienergänzenden Betreuung derselben Kinder willigte der Ständerat ein und folgte
dem Nationalrat. Problemlos passierte der Vorschlag einstimmig auch die
Ausgabenbremse. Keine Änderungen machten die Standesvertreterinnen und -vertreter
jedoch bei Kindern über 11 Jahren. Vor der letzten Runde des
Differenzbereinigungsverfahrens bestanden somit noch immer einige gewichtige
Differenzen. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Erwerbsersatzordnung (EO)

In der Sommersession behandelte der Ständerat die durch eine parlamentarische
Initiative des Nationalrats initiierte Revision des Erwerbsersatzgesetzes, mit welchem
der Kreis der Anspruchsberechtigten auf Mütter ausdehnt wird, die im Zeitpunkt der
Niederkunft als Arbeitnehmerinnen oder Selbstständigerwerbende im Sinn des
Sozialversicherungsrechts gelten oder die im Betrieb des Ehemannes mitarbeiten und
dafür einen Barlohn erhalten. Ihnen wird während 14 Wochen eine
Erwerbsersatzentschädigung gewährt, die 80% des durchschnittlichen versicherten
Lohnes beträgt, welcher vor dem Verdienstausfall erzielt wurde. In seinem
Eintretensvotum betonte der Sprecher der Kommission, es handle sich nicht um eine
eigenständige Mutterschaftsversicherung im Sinn eines neuen
Sozialversicherungszweiges, sondern es werde – mit der Finanzierung über die EO – ein
bisheriges Instrument ausgebaut, weshalb die zusätzlichen Administrativkosten gering
seien. Forster (fdp, SG) betonte, eine Mutterschaftsversicherung gehöre „zu den
vordringlichen politischen Aufgaben“. Mehrere Rednerinnen erklärten, auch wenn das
Volk dreimal entsprechende Vorlagen abgelehnt habe, so sei der Verfassungsauftrag
doch nie in Frage gestellt worden.

Eintreten wurde ohne Gegenantrag beschlossen, obgleich die SVP die Vorlage als
„ordnungspolitischen Sündenfall“ bezeichnete, da damit der Sozialstaat weiter
ausgebaut und die Eigenverantwortung der Familien geschwächt werde, sowie als
„Zwängerei“ gegenüber dem Ergebnis der letzten Volksabstimmung. Für die meisten
erstaunlich war die Argumentation von Germann (svp, SH), er widersetze sich dem
Vorschlag deshalb, weil nur die erwerbstätigen Mütter berücksichtigt würden; dabei war
es 1999 gerade die SVP gewesen, welche die Mutterschaftsversicherung mit dem
Argument bekämpft hatte, der Einbezug der nichterwerbstätigen Frauen sei nicht
statthaft. Bei der Detailberatung versuchte Jenny (svp, GL) noch einmal, auf die
Einführung eines Mutterschaftstaggelds zurückzukommen, scheiterte aber mit 30 zu 8
Stimmen deutlich. Bei den meisten Bestimmungen schloss sich der Ständerat dem
Nationalrat an, wobei er aber die Dauer der vorgängigen Erwerbsarbeit, die zu einem
Anspruch führt, von drei auf fünf Monate ausdehnte. In einem Punkt schuf er allerdings

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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eine gewichtige Differenz zur grossen Kammer: Mit 25 zu 10 Stimmen folgte er dem
Antrag der Kommission, die Anspruchsberechtigung auch auf Fälle von Adoption
auszudehnen, allerdings in eingeschränkter Form (lediglich vier Wochen, und nur, falls
das zu adoptierende Kind jünger als vier Jahre ist). Forster (fdp, SG) machte vergebens
geltend, damit lege man der Vorlage unnötig Stolpersteine in den Weg, weshalb es der
Nationalrat auch ausdrücklich vermieden habe, die Adoption zu berücksichtigen. Vor
den Beratungen hatten auch der Initiant und die drei Initiantinnen des Modells –
Triponez (fdp, BE), Haller (svp, BE), Meyer (cvp, FR) und Fehr (sp, ZH) – erfolglos an den
Ständerat appelliert, das Fuder nicht zu überladen. 7

Berufliche Vorsorge

Die kleine Kammer nahm eine Motion Graber (cvp, LU) an, welche eine administrative
Entschlackung des BVG forderte. Damit soll erreicht werden, dass die Miliztauglichkeit
der zweiten Säule gewährleistet wird und Versicherte von einer möglichst hohen
Transparenz profitieren können. Mit mehr Wettbewerb und anderen geeigneten
Massnahmen sollen ausserdem die Verwaltungskosten gesenkt werden. 8

MOTION
DATUM: 02.12.2010
LUZIUS MEYER

Le Conseil national a adopté une motion Graber (pdc, LU) déjà acceptée par le Conseil
des Etats l’année précédente chargeant le Conseil fédéral de réviser la loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) afin de la simplifier pour en garantir la
compréhension, la rendre plus transparente et en diminuer les frais administratifs. 9

MOTION
DATUM: 12.09.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Eine Motion Graber (cvp, LU) fordert die Ermöglichung von Langfristanlagen von
Pensionskassen in zukunftsträchtige Technologien und die Schaffung eines
Zukunftsfonds Schweiz. Um die Investitionen in entsprechende Werte zu ermöglichen,
solle der Bundesrat Änderungen in Gesetzen und Verordnungen vornehmen; der Fonds
solle privatwirtschaftlich geführt werden und auf Wunsch der Pensionskassen die
Betreuung der Anlagen übernehmen. Zwar würden die Schweizerinnen und Schweizer
insbesondere in den Pensionskassen hohe Beträge ansparen, jedoch werde das Kapital
aufgrund der geltenden Sicherheitsvorschriften und weil professionelle Intermediäre
fehlten, primär in Staatsschulden und ähnliche Papiere investiert, welche nicht zum
Wachstum beitragen. Sinnvoller sei es jedoch, in den technologischen Fortschritt zu
investieren, um künftigen Generationen einen hohen Lebensstandard zu ermöglichen,
so die Begründung. Der Zukunftsfonds Schweiz solle dabei die wichtige Rolle des
Intermediärs übernehmen. Im Ständerat wurden in der Frühlingssession von linker Seite
Bedenken laut. Man opponiere nicht, jedoch müsse der Bundesrat das Anliegen im Falle
einer Annahme erneut gründlich prüfen. Die Pensionskassen hätten gegenwärtig bereits
die Möglichkeit, in Risikokapital zu investieren, ihre primäre Funktion sei jedoch die
sichere Anlage der Altersguthaben. Auch sei der Bedarf nach weiterem «Venture
Capital» ökonomisch umstritten. In Einklang mit dem Antrag des Bundesrates nahm die
kleine Kammer die Motion einstimmig an. In der Herbstsession gelangte das Geschäft in
den Nationalrat, wo trotz geteilter Meinungen in der Kommission keine
Gegenargumente vorgebracht und der Vorstoss stillschweigend angenommen wurde. 10

MOTION
DATUM: 19.03.2014
FLAVIA CARONI

Im Januar 2018 beriet die SGK-SR die Motion Weibel (glp, ZH) und sprach sich dafür aus,
Infrastrukturanlagen für Pensionskassen attraktiver zu machen. In der
Ständeratsdebatte in der Frühjahrssession 2018 wies Konrad Graber (cvp, LU) darauf
hin, dass es für Pensionskassen in der Praxis nicht so einfach sei wie ursprünglich
versprochen, von den Anlagevorschriften abzuweichen, weil die Aufsichtsbehörden und
die Stiftungsräte diesen Anlagevorschriften einen hohen Stellenwert zuschreiben
würden. Da sich Pensionskassen aber in einem Anlagenotstand befänden und
gleichzeitig zahlreiche Projekte in der Schweiz höheren Investitionsbedarf aufweisen
würden, sollte Pensionskassen der Zugang zu langfristig finanzierten Investitionen und
damit zu einer höheren Rendite erleichtert werden. Der heutige Titel der „Alternativen
Anlagen“ werde aber mit Venture-Capital-Anlagen und deren erhöhtem Risiko
gleichgesetzt. Daher sei eine neue Kategorie vonnöten. 
Bundesrat Berset erwiderte, dass diese Motion keine Veränderungen mit sich bringen
würde, da die Pensionskassen keine Kapazitäten zur Analyse von nicht börsenkotierten
Investitionsprodukten hätten, deren Wertfluktuationen fürchten würden und somit
nicht an einer häufigeren Nutzung solcher Investitionen interessiert seien. Eine
Verpflichtung der Pensionskassen zur Investition in Infrastrukturprojekte würde dieses
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Problem zwar beheben, jedoch dem Ziel der zweiten Säule – der Garantie möglichst
hoher Renten – widersprechen. Daher sei es besser, nichts zu tun, als mit der Motion
den Eindruck zu erwecken, ein Problem zu lösen, das nicht existiere. Trotz dieses
Einwandes nahm der Ständerat die Motion ohne Gegenstimme mit 30 Stimmen bei 6
Enthaltungen an. 11

Im März 2017 reichte der Kantonsrat von St. Gallen eine Standesinitiative ein, die zum
Ziel hatte, die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, ausdrücklich genannt wurden die
Pensionskassen, der AHV-Ausgleichsfonds sowie die (Freizügigkeits-)Stiftungen der
zweiten und dritten Säule, von den Negativzinsen auszunehmen. Aufgrund des
Tiefzinsumfeldes sei es für die Vorsorgeeinrichtungen schwierig, Renditen zu
erwirtschaften, erklärte der St. Galler Kantonsrat. Zudem würden bei einer
Aufkapitalisierung öffentlicher Pensionskassen – wie sie der Kanton St. Gallen plane –
noch mehr Negativzinsen anfallen. Im Mai 2018 entschied die WAK-SR einstimmig, der
Standesinitiative keine Folge zu geben, da die Geldpolitik in der Verantwortung der
Nationalbank liege. Damit die Negativzinsen im Stande seien, den Druck auf den
Schweizer Franken zu reduzieren, dürfe es nur so wenige Ausnahmen wie möglich
geben, argumentierte die Kommission. Zudem stelle das weltweite Tiefzinsumfeld eine
grössere Herausforderung für die Vorsorgeeinrichtungen dar als die Negativzinsen. 
Im Mai 2018 behandelte der Ständerat die Vorlage; Paul Rechsteiner (sp, SG) hatte einen
Antrag auf Folge geben gestellt. Pirmin Bischof (cvp, SO) erklärte als
Kommissionspräsident, dass die WAK-SR die Vorlage ausführlich behandelt habe. Man
habe einen Bericht zur Geldpolitik aus dem Dezember 2016 sowie die Stellungnahme
des Bundesrates zur Motion Kuprecht (Mo. 15.3160) in Betracht gezogen und sei
überzeugt, dass ausschliesslich die SNB für die Geldpolitik verantwortlich sei und sie
diese folglich unabhängig gestalten können müsse. Wie bereits die WAK-SR erklärt
hatte, seien zudem die Anlagen kaum von den Negativzinsen betroffen. Hingegen
fürchte man den präjudiziellen Charakter einer solchen Entscheidung: Andere
Institutionen, zum Beispiel Lebensversicherungen, könnten ebenfalls eine Ausnahme
von den Negativzinsen verlangen. Schliesslich seien die zentrale Bundesverwaltung
sowie die Compenswiss, also der AHV/IV/EO-Ausgleichsfonds, bereits von den
Negativzinsen ausgenommen. 
Paul Rechsteiner bedauerte, dass sich die WAK-SR nicht ausführlicher mit der
Standesinitiative beschäftigt habe, denn eine Ausnahme der Vorsorgeeinrichtungen
würde den Wechselkurs nicht beeinflussen und somit dem Zweck der Negativzinsen,
die Anlagen auf dem Schweizer Markt weniger attraktiv zu machen, nicht zuwiderlaufen.
Die übrigen Redner zeigten ein gewisses Verständnis für die Standesinitiative des
Kantons St. Gallen und anerkannten das angesprochene Problem. Während aber Alex
Kuprecht (svp, SZ) um Annahme des Vorstosses bat, sahen Martin Schmid (fdp, GR) und
Hannes Germann (svp, SH) die Lösung des Problems woanders: Schuld seien die
Negativzinsen – Germann sprach von einer «schleichenden Enteignung des Volkes» –,
man solle daher keine weiteren Ausnahmen machen, stattdessen solle die SNB die
Negativzinsen so schnell wie möglich abschaffen. Schliesslich sprach sich der Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen Folge geben aus. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 30.05.2018
ANJA HEIDELBERGER

Ende November 2018 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht zur Abschreibung der
Motion Graber (cvp, LU; Mo. 13.4184). Die Motion hatte den Bundesrat mit der
Schaffung rechtlicher Grundlagen sowie eines Zukunftsfonds beauftragt, die
zukunftsgerichtete Anlagen durch die Vorsorgeeinrichtungen ermöglichen respektive
fördern sollten. Die Problematik bei solchen Anlagen, auch Venture-Capital-
Investitionen genannt, liege darin, dass die Investitionen in Unternehmen, die sich in
einem frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden, z.B. von Start-ups, ein «hohes
Risiko, aber auch entsprechende Wachstumschancen» bergen würden, wie der
Bundesrat in seinem Bericht erklärte. Nun würden die rechtlichen Grundlagen zur
Verwendung solcher Anlagen bereits existieren, er wolle aber ihre Rahmenbedingungen
in drei Punkten verbessern. Dabei ging er erstens die Problematik an, dass Venture-
Capital-Investitionen verhältnismässig hohe Verwaltungskosten aufweisen, wenn die
Kosten in Bezug zum investierten Nettovermögen ausgewiesen werden – zumal die
neuen Unternehmen nur einen Teil des zugesagten Kapitals erhalten. Ergänzend sollen
deshalb neu auch die Kosten im Verhältnis zum zugesagten Kapital – nicht nur zum
Nettovermögen – standardmässig ausgewiesen werden. Zweitens werde die Anlage in
Venture-Capital durch die Limitierung der Risikofähigkeit für die
Vorsorgeeinrichtungen erschwert, weshalb der Bundesrat hier eine «gezielte
Erleichterung [...] spezifisch bei lokalen/schweizerischen Investitionen» gewähren will.
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Dazu will er eine neue, kleine Anlagekategorie von etwa 5 Prozent für nichtkotierte
schweizerische Anlagen prüfen und damit Anreize zur Nutzung dieser Kategorie
schaffen. Die dritte Problematik in dieser Anlagekategorie stellten die Verluste der
jungen Unternehmen dar – investiert würde hier demnach häufiger, wenn die Verluste
länger als wie bisher vorgesehen 7 Jahre steuerlich abzugsfähig wären. In der USR III
habe der Bundesrat eine Aufhebung dieser zeitlichen Beschränkung bei einer
Versteuerung von 20 Prozent des Jahresgewinns vor Verlustverrechnung vorgesehen.
Weiterhin stehe er einer «unbeschränkten Verlustverrechnung für alle Unternehmen in
Verbindung mit einer Mindestbesteuerung [...] offen gegenüber». 13

Wie bereits der Nationalrat in der Sommersession 2018 behandelte auch der Ständerat
die Sistierung der Motion der SGK-NR für eine Entpolitisierung der technischen
Parameter im BVG zusammen mit der parlamentarischen Initiative Bortoluzzi (svp, ZH;
Pa.Iv. 12.414) für eine Herauslösung der technischen Parameter aus dem BVG.
Einstimmig hatte sich die SGK-SR zuvor erneut für eine Sistierung der Motion
ausgesprochen. Dies begründete Konrad Graber (cvp, LU) damit, dass die Diskussion um
die technischen Parameter in der neusten Revision der beruflichen Vorsorge geführt
werden müsse und eine parallele Behandlung hier keinen Mehrwert bringe.
Stillschweigend sprach sich der Ständerat in der Folge für die Sistierung aus. 14

MOTION
DATUM: 26.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Wie bereits der Nationalrat in der Sommersession 2018 behandelte auch der Ständerat
die parlamentarische Initiative Bortoluzzi (svp, ZH) für eine Herauslösung der
technischen Parameter aus dem BVG zusammen mit der Frage nach einer Sistierung
der Motion der SGK-NR für eine Entpolitisierung der technischen Parameter im BVG
(Mo. 16.3350). Diskussionslos folgte der Ständerat dem Antrag der SGK-SR, der Initiative
keine Folge zu geben. Konrad Graber (cvp, LU) erklärte, dass die Diskussion um die
technischen Parameter in der neusten Revision der beruflichen Vorsorge geführt
werden müsse und es keinen Sinn mache, hier «auf zwei Gleisen zu fahren». 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Im Dezember 2016 reichte Andreas Aebi (svp, BE) eine parlamentarische Initiative ein,
mit der die «bewährten Prämienregionen wiederhergestellt» werden sollten. Diese
waren seit der Änderung des Krankenkassenaufsichtsgesetzes 2016 nicht mehr
gesetzeskonform und mussten geändert werden. Eine Neueinteilung der
Prämienregionen aufgrund von Bezirken war jedoch auf heftige Kritik gestossen. Aebi
wollte nun eine Rückkehr zur ehemaligen Einteilung der Prämienregionen sowie zur
Festlegung der maximalen Rabatte durch den Bundesrat – seit Inkrafttreten des
Aufsichtsgesetzes lag diese Kompetenz beim EDI – erreichen. Ende 2017 gab die SGK-
NR der Initiative mit 17 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Ihre
Schwesterkommission entschied sich aber Anfang 2018, lieber der Motion Germann
(svp, SH; Mo. 16.4083) zu folgen, welche sie gemäss eigenen Aussagen «eng begleite». Es
sei daher nicht nötig, dass «die Schwesterkommission gesetzgeberisch aktiv» werde,
erklärte die SGK-SR und lehnte die Initiative mit 11 zu 0 Stimmen ab. Im Winter 2018
entschied sich die Nationalratskommission einstimmig, nicht an der Initiative
festzuhalten, da das Anliegen mittlerweile bereits von einer Motion der
Ständeratskommission aufgenommen wurde. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Hannes Germann (svp, SH) wollte eine Abkehr von den Änderungen zur Einteilung der
Prämienregionen, wie sie im Rahmen der Revision der Verordnung über die
Prämienregionen geplant wurden, erreichen. In seiner Motion «An bewährten
Prämienregionen festhalten» vom Dezember 2016 kritisierte er, dass das EDI seit dem
Inkrafttreten des KVAG zukünftig eigenmächtig bezüglich Prämienregionen entscheiden
könne und diesbezüglich einige Änderungen angekündigt habe: Die Kosten würden neu
auf Bezirks- statt wie bisher auf Gemeindeebene beurteilt, Prämienregionen müssten
künftig mindestens 33'333 respektive (in grossen Kantonen) 66'667 Versicherte
beinhalten und in Kantonen mit weniger als 200'000 Versicherten dürfe es nur noch
eine Prämienregion geben. Ein solches Vorgehen würde jedoch einzig die
Kostenunterschiede zwischen den Gemeinden eines Bezirks ausgleichen, erklärte der
Motionär, wodurch es zu einer milliardenhohen Umverteilung komme. Davon seien
gemäss Santésuisse 3 Mio. Menschen negativ betroffen. Die Kostenwahrheit oder
Transparenz steigere die Änderung jedoch nicht. Zudem gebe es in vielen Kantonen gar
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keine Bezirke mehr. In seiner Motion verlangte Germann deshalb, dass für die Einteilung
der Prämienregionen weiterhin die Kosten der Gemeinden relevant sein sollen und der
Bundesrat die maximalen Rabatte festlegen soll. 
Der Bundesrat argumentierte, dass die Einteilung der Prämienregionen nach
Gemeinden die tatsächlichen Kostenunterschiede zwischen den Regionen nicht mehr
erfasse. Das EDI sei daher gemäss seinem Auftrag daran, die Prämienregionen
anzupassen, wobei sich in der Vernehmlassung zur Verordnung über die
Prämienregionen nur eine Minderheit der betroffenen Kantone gegen die Einteilung
nach Bezirken ausgesprochen habe. Die Bezirke als kleinste geografische Einheit für
eine Prämienregion zu verwenden, mache Sinn, weil dadurch relativ einheitliche,
zusammenhängende Prämienregionen gebildet werden könnten, während diese unter
Berücksichtigung der Gemeinden wild auf dem Kantonsgebiet verstreut wären. Zudem
sei die Einteilung langfristig stabil, weil einzelne schwere Krankheitsfälle in kleinen
Gemeinden nicht mehr zu einem Wechsel der Prämienregion führten. Schliesslich sei
eine Einteilung auf Gemeindeebene nicht mehr möglich, weil das BAG die
entsprechenden Informationen aus Datenschutzgründen nicht mehr erhebe. Diese
Änderungen beträfen schliesslich nur eine Minderheit der Versicherten und für die
meisten Betroffenen seien die Auswirkungen minimal. Ein Prozent der Versicherten
müsse jedoch mit einem Prämienanstieg um mehr als 10 Prozent rechnen. 
Vor der Behandlung des Geschäfts im Ständerat reichte die SGK-SR einen
Ordnungsantrag ein, mit welchem sie eine Zuweisung der Motion an sich selbst
erreichen wollte. Da die Vernehmlassung zur Verordnung zum Zeitpunkt der
Konsultation noch nicht abgeschlossen gewesen war, beabsichtige die SGK-SR gemäss
Kommissionssprecher Graber (cvp, LU), eine weitere Konsultation durchzuführen, bei
der auch die Motion Germann behandelt werden könne. Der Motionär hiess diesen
Vorschlag gut, verwies aber auch auf die staatspolitischen und föderalen Bedenken,
welche die Kommission in Betracht ziehen solle. Stillschweigend nahm der Ständerat
den Ordnungsantrag an. 17

In der Herbstsession 2018 beriet das Parlament die parlamentarische Initiative für eine
befristete Verlängerung der Zulassungsbeschränkung nach Art. 55 KVG. Zuvor hatte
sich der Bundesrat in einer Stellungnahme für die Vorlage ausgesprochen, weil damit
für den Fall einer Verzögerung bei der Änderung des KVG bezüglich der Zulassung von
Leistungserbringenden (BRG 18.047) ein Zeitraum ohne Zulassungsbeschränkung
verhindert werden könne. Die Detailberatung des Bundesratsgeschäfts müsse jedoch
umgehend angegangen werden, betonte der Bundesrat. Im erstbehandelnden
Nationalrat erläuterten die Kommissionssprecher Nantermod (fdp, VS) und Hess (bdp,
NR) sowie Gesundheitsminister Berset noch einmal die Geschichte der
Zulassungsbeschränkung, ihre Relevanz und die Notwendigkeit einer weiteren – letzten
– Verlängerung derselben. Diskussionslos und stillschweigend genehmigte der Rat die
Vorlage in der Detailberatung und übergab sie mit 160 zu 1 Stimme in der
Gesamtabstimmung dem Zweitrat. Ein ähnliches Bild präsentierte sich im Ständerat,
der die Initiative am folgenden Tag in der Gesamtabstimmung einstimmig mit 36 zu 0
Stimmen guthiess. Auch die Schlussabstimmungen stellten keine grossen Hürden mehr
dar, mit 194 zu 1 Stimme respektive 41 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
verabschiedete das Parlament die erneute, befristete Verlängerung der
Zulassungsbeschränkung für Ärzte. Einzig Lukas Reimann (svp, SG) lehnte die
Verlängerung ab, während Hannes Germann (svp, SH) und Martin Schmid (fdp, GR) sich
ihrer Stimme enthielten. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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